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Rundverfügung 19/2021  
 

Zur Anwendung  

1. des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-

schen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden ist, 

2. der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-

Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 30. Oktober 2020 (Nds. 

GVBl. S. 368), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 08. Mai 2021, On-

line gestellt und somit verkündet am 08. Mai 2021 https://www.niedersachsen.de/verku-

endung . 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Anwendung der o.a. Rechtsnormen ergehen folgende Hinweise: 

 

Maßgeblich für einen Szenarienwechsel von C nach B oder B nach C ist grundsätzlich eine öffentlich 

bekannt zu gebende Allgemeinverfügung des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien 

Stadt (beim Über-/Unterschreiten von Schwellenwerten gilt der Szenarienwechsel damit nicht „auto-

matisch“).  

 

1. Szenario B (Schule im Wechselmodell) 

 

An allen Schulen finden der Unterricht, außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule sowie 

https://www.niedersachsen.de/verkuendung
https://www.niedersachsen.de/verkuendung
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sonstige schulische Veranstaltungen grundsätzlich in geteilten Lerngruppen statt.  

 

2. Szenario C (Untersagung des Schulbesuchs)  

Wenn in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, in dem die Schule gele-

gen ist, die 7-Tage-Inzidenz  

an drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 165 beträgt, so setzt der jeweils zuständige 

Landkreis oder die jeweils zuständige kreisfreie Stadt durch öffentlich bekannt zu gebende 

Allgemeinverfügung fest, dass ab dem übernächsten Tag der Schulbesuch untersagt ist. 

 

Von der Untersagung ausgenommen sind der Schulbesuch für Abschlussprüfungen und  

1. Abschlussklassen der Sekundarbereiche I und II und der 12. Schuljahrgang, 

2. der 4. Schuljahrgang und 

3. die Förderschulen in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche und Mo-

torische Entwicklung, in den verbundenen Förderschwerpunkten Hören und Sehen sowie die 

Tagesbildungsstätten.  

 

Der Unterricht, außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule sowie sonstige schulische Veran-

staltungen der von der Untersagung ausgenommenen Schuljahrgänge finden grundsätzlich in geteil-

ten Lerngruppen statt.  

 

Sobald  

 

der Schwellenwert von 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Sonn- und Feiertage 

unterbrechen die Zählung nicht) unterschritten ist, setzt der jeweils zuständige Landkreis oder 

die jeweils zuständige kreisfreie Stadt durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfü-

gung fest, dass ab dem übernächsten Tag der Schulbesuch für alle Schuljahrgänge wieder 

zulässig ist. 

 

 

Für die 7-Tage-Inzidenz werden die vom Robert Koch-Institut im Internet unter https://www.rki.de/inzi-

denzen für die betreffenden Kommunen veröffentlichten Zahlen zugrunde gelegt. 

 

https://www.rki.de/inzidenzen
https://www.rki.de/inzidenzen
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Es ergehen dazu folgende verbindliche Weisungen an die Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 

 

a) Lerngruppen, die einschließlich Lehrkraft, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-

wie Schulbegleitungen, die maximale Personenzahl von 16 nicht überschreiten, müssen nicht 

geteilt werden. Lerngruppen, die die maximale Personenzahl von 16 überschreiten, können 

nur fortgeführt werden, wenn aufgrund der räumlichen Gegebenheiten gewährleistet ist, dass 

das Abstandsgebot eingehalten wird. 

 

b) Zu den Abschlussklassen im Sekundarbereich I sind der 9. und 10. Schuljahrgang zu zählen. 

Zu den Abschlussklassen im Sekundarbereich II zählen der 12. und 13. Schuljahrgang. Bei 

den berufsbildenden Schulen können auch abschlussrelevante Unterrichtsinhalte erfasst sein. 

Hierzu zählt abschlussrelevanter praktischer Unterricht oder abschlussrelevanter Unterricht mit 

praktischen Ausbildungsanteilen an berufsbildenden Schulen, die nur in besonders ausgestat-

teten Räumlichkeiten oder Lernumgebungen mit Praxisbezug stattfinden können. 

 

c) Schriftliche Arbeiten können im Szenario B in allen Schuljahrgängen, im Szenario C in den 

Abschlussjahrgängen 9 und 10 bzw. 12 und 13 sowie an den berufsbildenden Schulen als 

abschlussrelevante Arbeiten in der Schule geschrieben werden. 

Für die Gewährleistung des Abstandsgebotes ist in diesem Fall ausnahmslos Sorge zu tragen. 

Es ist auch zulässig, die schriftlichen Arbeiten außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten (z.B. 

am Nachmittag) zu schreiben. Die Belange der Schülerbeförderung sind zu berücksichtigen.  

 
d) An von der Unterrichtsuntersagung ausgenommenen offenen Ganztagsschulen findet kein 

Nachmittagsangebot statt. Angebote an von der Unterrichtsuntersagung ausgenommenen teil-

gebundenen und vollgebundenen Ganztagsschulen an Tagen mit für alle Schülerinnen und 

Schüler verpflichtendem Ganztagsangebot können weiterhin stattfinden, allerdings nur unter 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. 

 

e) Das Niedersächsische Kultusministerium ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern in der 

Präsenzphase im Szenario B die Befreiung von der Präsenzpflicht im Unterricht. Die Befreiung 

von der Präsenzpflicht ist an keine Voraussetzungen geknüpft und kann durch einfaches 

Schreiben auch per E-Mail durch die Erziehungsberechtigten und im Falle der Volljährigkeit 

durch die Schülerinnen und Schüler selbst erfolgen. Während der Befreiung von der Präsenz-

pflicht nehmen die Schülerinnen und Schüler am Distanzlernen bzw. am Distanzunterricht teil. 

Die Inanspruchnahme der Notbetreuung kommt in diesem Fall nicht mehr in Betracht. Von der 
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Befreiung der Präsenzpflicht ausgenommen ist die Teilnahme an schriftlichen Arbeiten, die 

auch außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten geschrieben werden können. Die rechtliche 

Grundlage für die Befreiung von der Präsenzpflicht ergibt sich aus den Ergänzenden Bestim-

mungen zum Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht, hier: §§ 58 bis 59a, §§ 63 bis 

67 und § 70 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), RdErl. d. MK v. 1.12.2016 (SVBl. S. 

705).  

 

f) Aus Fürsorgegesichtspunkten bestehen keine Bedenken, dass Lehrkräfte, bei denen gemäß 

Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht 

(vulnerable Lehrkräfte), grundsätzlich wieder im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen, 

wenn diese eine den Anforderungen des § 22 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ent-

sprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihnen vollständig ab-

geschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit einem in der Europä-

ischen Union zugelassenen Impfstoff verfügen. 

 

Es ist davon auszugehen, dass zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 bei allen Lehrkräften, 

die eine Impfung wünschen, der o.a. Impfstatus vorliegt. Lehrkräfte (auch vulnerable Lehrkräfte 

ohne Impfung) sind spätestens ab diesem Zeitpunkt wieder uneingeschränkt im Präsenzunter-

richt einsetzbar; Lehrkräfte mit medizinischen Kontraindikationen sind hiervon ausgenommen. 

 

g) Die Verwaltungsregelungen / Härtefallregelungen für vulnerable Personen bzw. Schülerinnen 

und Schüler oder Lehrkräfte mit vulnerablen Angehörigen gelten weiterhin: 

aa) Schutz von Personen, die besonderen gesundheitlichen Risiken unterliegen (siehe Rah-

menhygieneplan Corona Schule 5.0), 

bb) Befreiung vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, deren Geschwister vom 

Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden sind (veröffentlicht auf Homepage des 

Niedersächsischen Kultusministeriums), 

cc) Befreiung vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen in 

häuslicher Gemeinschaft leben, bei denen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht (veröffentlicht auf Homepage des Nie-

dersächsischen Kultusministeriums), 

dd) Befreiung von der Präsenzpflicht für Landesbedienstete im Schuldienst, die mit Kindern in 

häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, bei denen gemäß Definition des Robert-Koch-
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Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht (veröffentlicht auf Home-

page des Niedersächsischen Kultusministeriums).  

h) Schulleitungen, Lehrkräfte sowie sonstige schulische Bedienstete im Landesdienst haben wäh-

rend der Untersagung des Schulbesuchs grundsätzlich gemäß ihres individuellen Stunden- 

oder Einsatzplans ihrer Unterrichtsverpflichtung zu Hause oder in der Schule nachzukommen 

oder außerunterrichtliche Aufgaben, z.B. die Notbetreuung, zu gewährleisten. Die Schulleitung 

kann in eigener Verantwortung entscheiden, ob Lehrkräfte – insbesondere auch Schwerbehin-

derte und Teilzeitkräfte – mit Wahrnehmung von außerunterrichtlichen Aufgaben zu Hause be-

traut werden. Der Einsatz von vulnerablen Beschäftigten erfolgt entsprechend den Ausführun-

gen im Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Schule.  

 

i)  Verbeamtete Lehrkräfte behalten während der Untersagung ihren Anspruch auf Besoldung. 

Die Unterrichtsuntersagung betrifft den unterrichtlichen Teil der Arbeitszeit der Lehrkräfte in der 

Schule. Die durch die Unterrichtsuntersagung ausfallenden Unterrichtsstunden gelten im Sinne 

des § 4 Abs. 2 Nds. ArbZVO-Schule als erteilt. Die Arbeitszeitregelungen für verbeamtete Lehr-

kräfte gelten (gem. § 44 TV-L) für tarifbeschäftigte Lehrkräfte entsprechend. 

 

j) Solange der Schulbesuch untersagt ist, ist für Kinder im Schulkindergarten und für Schülerin-

nen und Schüler in der Regel der Schuljahrgänge 1 bis 6 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

eine Notbetreuung zu gewährleisten. Über diesen zeitlichen Rahmen hinaus kann eine zeitlich 

erweiterte Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden. Die Notbetreuung ist auf das notwen-

dige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder 

aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberech-

tigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen In-

teresse tätig ist. Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen, wie etwa für Kinder, 

deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindes-

wohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für 

mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.  

Für die Notbetreuung an Schulen gelten die Vorgaben des Szenarios B. Das heißt, die Grup-

pen dürfen die maximale Größe von 16 Personen (wie im Szenario B auch für die Lerngruppen 

gültig) nicht überschreiten und das Einhalten der Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter) sowie 

der Hygieneregeln muss gewährleistet sein.  

 

 

Den Schulen in freier Trägerschaft wird empfohlen, sich an diesen Weisungen zu orientieren. 
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2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen in öffentlicher und freier 

Trägerschaft bei Ausnahmen von der Untersagung des Schulbesuchs  

 

Gemäß Niedersächsischer Corona-Verordnung besteht für alle Schuljahrgänge, die von der Untersa-

gung des Schulbesuchs ausgenommen sind, einschließlich des Primarbereichs und unabhängig von 

einer Inzidenz oder einer Betroffenheit eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsische Corona-Verordnung: „jede geeignete textile oder textil-

ähnliche Barriere“) auch im Unterricht am Sitzplatz.  

Abweichend hiervon darf die Mund-Nasen-Bedeckung in den Schuljahrgängen 1- 4 abgenommen wer-

den, soweit und solange die pflichtige Person einen Sitzplatz eingenommen hat und der Mindestab-

stand dauerhaft eingehalten werden kann.  

Weiterhin gilt die Verpflichtung außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen eine Mund-Nasen-Be-

deckung in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen, in denen aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten die Einhaltung des Abstandsgebots nicht gewährleistet werden kann, zu tragen. 

 

Es ergehen dazu folgende verbindliche Weisungen an die Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 

 

 
a) Personen, denen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung, das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches Attest 

oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der Ver-

pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. 

 

b) Soweit bei der Schule ein Befreiungstatbestand von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung glaubhaft gemacht wird, muss sich aus einem aktuellen Attest oder einer aktuellen 

vergleichbaren amtlichen Bescheinigung nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benen-

nende gesundheitliche Beeinträchtigung auf Grund des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung 

im Unterricht alsbald zu erwarten ist und woraus diese im Einzelnen resultiert. Wenn relevante 

Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu benennen. Darüber hinaus muss im Regel-

fall erkennbar werden, auf welcher Grundlage die attestierende Ärztin oder der attestierende 

Arzt zu ihrer oder seiner Einschätzung gelangt ist. 
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c) Die Mund-Nasen-Bedeckung kann im Unterricht kurzzeitig von einzelnen Personen abgenom-

men werden, wenn dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist, z.B. im Sprachunter-

richt oder im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un-

terstützung, insbesondere im Förderschwerpunkt Sprache. Im Sportunterricht kann ebenfalls 

vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung abgesehen werden, wenn die Vorgaben für den 

Schulsport im Übrigen eingehalten werden. 

 

d) Die Atteste bzw. vergleichbaren amtlichen Bescheinigungen dürfen nicht in die Schülerakte 

bzw. Personalakte aufgenommen werden. Es ist ausreichend, wenn in der betreffenden Akte 

vermerkt wird, dass ein aktuelles Attest oder eine vergleichbare aktuelle amtliche Bescheini-

gung vorgelegt wurde.  

 

e)   Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht bei der Ausführung berufs-

bezogener, dauerhafter schwerer körperlicher Tätigkeit, bei der Sportausübung, während Ab-

schlussprüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, solange die Personen einen Sitzplatz ein-

genommen haben und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. Bei der Nutzung von 

Spielplatzgeräten und beim Sport dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile Baumwollmas-

ken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als Mund-Nasen-Bedeckung verwen-

det werden. Es besteht die Gefahr des Hängenbleibens. Insbesondere im Primarbereich ist auf 

diese Gefährdung im Rahmen der Aufsichtspflicht zu achten. 

 

 

Den Schulen in freier Trägerschaft wird empfohlen, sich an diesen Weisungen zu orientieren. 

 

 

3. Testungen  

 

Zutrittsverbot in Schulen ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses 

 

a) Allen Personen ist während des Schulbetriebes der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, 

wenn sie nicht durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen, dass keine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 vorliegt. Das Zutrittsverbot gilt auch für die Notbetreuung. Das Zutrittsverbot 

gilt nicht, wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Schule ein Test auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt wird. Die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung 
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und die Durchführung des Tests dürfen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Bei den 

Tests muss es sich entweder 

 

aa) um eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR-Te-

stung), oder 

 

bb) um einen PoC-Antigen-Test zur patientennahen Durchführung, der die Anforderungen 

nach § 1 Abs. 1 Satz 5 der Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz AT 

09.03.2021 V 1) erfüllt, 

 

handeln.  

 

b) Abweichend von a) genügt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, an der Schule tätige Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des § 53 des Niedersächsischen Schulgesetzes, Per-

sonen im Rahmen der Hilfen zu einer Schulbildung nach § 75 und § 112 Abs. 1 Nr. 1 des 

Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) und § 35 a SGB VIII in Verbindung mit § 75 

und § 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IX (Schulbegleitungen) sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von Tagesbildungsstätten neben den in den o.a. Buchst. aa) und bb) aufgezeigten Mög-

lichkeiten auch der Nachweis der zweimaligen Durchführung pro Woche eines  

 

Testes zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website https://www.bfarm.de/DE/Medi-

zinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist.  

 

Ergibt eine Testung (Laienselbsttest) einen Verdacht für das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, haben die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, an der Schule tä-

tige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulbegleitungen die Schulleitung umgehend 

darüber zu informieren.  

 

Ergibt eine Testung (Laienselbsttest) einen Verdacht für das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler einer Lerngruppe, so ist je-

der anderen Schülerin und jedem anderen Schüler der Lerngruppe der Zutritt zum Schulge-

lände untersagt, bis sie oder er durch einen Test (Laienselbsttest), der nach der Untersagung 

durchgeführt sein muss, den Nachweis eines negativen Testergebnisses erbringt (siehe dazu 

nachfolgend Buchst. j). Lehrkräfte sind hiervon ausgenommen. 
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Das Zutrittsverbot gilt nur in Bezug auf die Schulen, in denen für die o.a. Personen Selbsttests 

(Laienselbsttests) in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen. 

Personen in Notfalleinsätzen der Polizei, der Feuerwehr, eines Rettungsdienstes und der 

technischen Notdienste ist der Zutritt zu einem Schulgelände während des Schulbetriebs 

nicht untersagt. 

 

Das Zutrittsverbot gilt nicht für 

1. Personen, die unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Schule einen Test auf 

das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 durchführen oder durchführen lassen, wenn 

der Test ein negatives Ergebnis aufweist,  

2. Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an schriftlichen Arbeiten sowie an Ab-

schluss- und Abiturprüfungen,  

3. Personen, die das Schulgelände aus einem wichtigen Grund betreten und während 

des Aufenthalts voraussichtlich keinen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern sowie zu 

Lehrkräften haben,  

4. Personen, die über eine den Anforderungen des § 22 Abs. 1 des Infektionsschutzges-

zes (IfSG) entsprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihnen 

vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit ei-

nem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügen, und 

5. Personen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 genesen und in 

Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind. Ein Genesenennachweis ist 

ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache 

auf Papier oder in einem elektronischen Dokument, wenn die zugrundeliegende Testung 

durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis, also PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie 

höchstens 6 Monate zurückliegt. 
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Es ergehen dazu folgende verbindliche Weisungen an die Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 

 

a) Im Eingangsbereich des Geländes der Schule sind entsprechende Hinweise auf die Nachweis-

pflicht anzubringen. Das Zutrittsverbot darf von der Schulleitung im Rahmen des Hausrechtes 

ausgesprochen werden.  

 

b) Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte (einschließlich Gestellungslehrkräfte), Pädagogische Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulassistentinnen und Schulassistenten, Personal des Schulträ-

gers, Personal von Kooperationspartnern, Schulbegleitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von Tagesbildungsstätten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Handwerksbetrieben, Rei-

nigungspersonal und Küchenpersonal können ihrer Nachweispflicht durch die Durchführung so-

genannter Selbsttests (Laienselbsttests) regelmäßig zweimal pro Woche vor Schulbeginn (zu 

Hause) nachkommen (z.B. montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags). Die Schule 

bestimmt die Testtage in eigener Verantwortung.  

 

Die Regelung ist auf Freiwilligendienstleistende an der Schule entsprechend anzuwenden. 

 

c) Alternativ kann ausnahmsweise (z.B.: Testung zu Hause fehlgeschlagen) und unter dem Vor-

behalt ausreichender Kapazitäten der Nachweis auch durch einen Laienselbsttest unter Auf-

sicht der Schule geführt werden. Die Schulen stellen dafür einen separaten Raum und Auf-

sichtspersonal zur Verfügung.  

 

d) Mit schriftlicher Einwilligung eines Erziehungsberechtigten dürfen Lehrkräfte die Schülerinnen 

und Schüler bei der Durchführung des Selbsttests unterstützen.  

 

e) Den Schülerinnen und Schülern, den Landesbediensteten und den Gestellungslehrkräften an öf-

fentlichen Schulen, den Freiwilligendienstleistenden, den Schulbegleitungen sowie den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern von Tagesbildungsstätten werden von der Schule wöchentlich für die 

Folgewoche jeweils zwei kostenlose Testkits (Laienselbsttests) für die Selbsttestung außerhalb 

der Schule (zu Hause) ausgehändigt (gilt für Tagesbildungsstätten voraussichtlich ab 16. KW).  

 

f) Der Nachweis des negativen Testergebnisses (Laienselbsttests) der Schülerinnen und Schüler 

(analog oder digital) ist der Schule schriftlich vor Unterrichtsbeginn am Testtag von einem Erzie-

hungsberechtigten oder bei volljährigen Schülerinnen und Schülern durch Eigenerklärung zu be-
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stätigen. Der Nachweis kann auch durch die Vorlage des benutzten tagesaktuellen Testkits er-

bracht werden. Lehrkräfte erbringen den Nachweis gegenüber der Schulleitung oder eine von ihr 

benannte Person. Der Nachweis kann auch so geführt werden, dass die Lehrkräfte zu Beginn 

der Testungen durch Unterschriftsleistung erklären, dass sie sich an den Testtagen testen und 

die Schule nur bei negativem Testergebnis betreten, andernfalls die Schulleitung unmittelbar über 

das positive Testergebnis informieren und einen PCR-Test zur Bestätigung durchführen. 

 

g) Die Nachweise dürfen nicht in die Schülerakte bzw. Personalakte aufgenommen werden. Es ist 

ausreichend, wenn in der betreffenden Akte vermerkt wird, dass der Nachweis geführt wurde. 

 

h) Soweit bei der Schule ein Befreiungstatbestand von der Nachweispflicht glaubhaft gemacht wird, 

muss sich aus einem aktuellen Attest oder einer aktuellen vergleichbaren amtlichen Bescheini-

gung nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennende gesundheitliche Beeinträchtigung 

aufgrund des Laienselbsttests (Abstrich im vorderen Nasenbereich) alsbald zu erwarten ist und 

woraus diese im Einzelnen resultiert. Alternativ kann auch die Möglichkeit angeboten werden, 

den Nachweis durch einen zugelassenen „Spucktest“ oder zugelassenen „Lollytest“ zu erbringen, 

soweit diese an der Schule vorhanden sind. Die Schule ist unter diesen Voraussetzungen im 

Ausnahmefall berechtigt, Spucktests oder Lollytests aus dem Schulbudget zu finanzieren. Nur 

wenn ein aktuelles aussagekräftiges Attest oder eine aktuelle vergleichbare amtliche Bescheini-

gung vorliegt und keine Spucktests oder Lollytests an der Schule verfügbar sind, gilt das Zutritts-

verbot nicht.  

 

i) Bei einem positiven Testergebnis des Laienselbsttests haben die Betroffenen (Schülerinnen 

und Schüler, Landesbedienstete, Freiwilligendienstleistende, Personal des Schulträgers, Per-

sonal von Kooperationspartnern sowie Schulbegleitungen) umgehend die Schulleitung zu infor-

mieren. Die Schule informiert das Gesundheitsamt. Die Betroffenen sollen zu Hause bleiben 

und Kontakt zu einem Arzt (bei Kindern: Kinder- und Jugendarzt) aufnehmen, um einen PCR-

Test zu veranlassen. Wenn die Selbsttestung in der Schule vorgenommen wurde, muss die 

Schule das dafür vorgesehene Formular als Meldung an das Gesundheitsamt benutzen. Soweit 

keine anderweitige Anordnung des Gesundheitsamtes besteht, darf die Schülerin oder der 

Schüler nach einem negativen PCR-Test wieder am Präsenzunterricht in der Schule teilneh-

men. Bei einem positiven PCR-Test übernimmt das Gesundheitsamt das Fallmanagement. Bei 

einem Positiv-Test in der Schule muss die Schülerin oder der Schüler in der Schule abgesondert 

und unverzüglich abgeholt werden. Von der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel soll in diesem 



- 12 - 

Fall abgesehen werden. Soweit die Schülerin oder der Schüler nicht abgeholt werden kann, 

behält die Schule die Aufsichtspflicht bis zur Abholung.  

 

j) Ergibt die Selbsttestung (Laienselbsttest) das Vorliegen eines Verdachtes einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler einer Lerngruppe, so ist jeder 

anderen Schülerin und jedem anderen Schüler der Lerngruppe der Zutritt zu dem Schulgelände 

untersagt, bis sie oder er durch einen aktuellen Test, der nach der Untersagung durchgeführt 

sein muss, den Nachweis eines negativen Testergebnisses erbringt. Dieser Nachweis kann zum 

Beispiel durch einen Laienselbsttest an demselben Tag vor Unterrichtsbeginn geführt werden. 

Der aktuelle Test bei positivem Testbefund findet nur einmalig am nächsten Tag, danach wieder 

regelmäßig im Rhythmus der Schule statt. 

 

Beispiel 1: Montag: Testung einer Lerngruppe zu Hause mit einem positiven Testergebnis (die 

betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sondert sich ab und macht einen PCR-Test). 

Dienstag testen sich alle Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe erneut (zu Hause oder 

in der Schule).  

 

 

Beispiel 2: Mittwoch: Testung einer Lerngruppe mit durchgehend negativem Ergebnis. Mitt-

wochnachmittag testet sich ein Schüler der Lerngruppe (privat) ein weiteres Mal, diesmal mit 

positivem Ergebnis. Konsequenz: Für Präsenzunterricht am Donnerstag oder Freitag muss 

durch die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe ein neuer tagesaktueller Nachweis er-

bracht werden. 

 

k) Am Tag unmittelbar vor Abschluss- oder Abiturprüfungen findet kein Präsenzunterricht für die 

entsprechende Lerngruppe statt. 

 

l) Wenn Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte weder ein negatives Tester-

gebnis noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtvorliegen einer Infektion oder ein ander-

weitiges aktuelles negatives Testergebnis am von der Schule festgelegten Testtag vorlegen, ist 

eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Schülerinnen und Schüler müssen die 

Lernzeit im Distanzlernen verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt.  

 

m) Für Personen, die unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Schule einen Test auf das 

Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 durchführen oder durchführen lassen, besteht kein 

Zutrittsverbot, sofern der Test ein negatives Ergebnis aufweist. 
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n) Für die Teilnahme an schriftlichen Arbeiten sowie an mündlichen und schriftlichen Abschlussar-

beiten besteht kein Zutrittsverbot. Schülerinnen und Schüler, die nach der schriftlichen Arbeit 

keinen Negativ-Test vorweisen können, haben das Schulgelände umgehend zu verlassen.  

 

o) Für Personen, die das Schulgelände aus einem wichtigen Grund betreten und während des 

Aufenthalts voraussichtlich keinen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern sowie zu Lehrkräften 

haben, besteht kein Zutrittsverbot. 

Wichtige Gründe können u.a. sein:  

- Erledigung von Handwerkerarbeiten auf dem Schulgelände, 

- Abholen von Schülerinnen und Schüler durch ihre Eltern, z. B. bei Krankheit/Verletzungen, 

- Anlieferungen von Kurierdiensten/Post, 

- Fahrdienste im Rahmen der Schülerbeförderung, 

- Durchführung von nicht schulischen Kammerprüfungen auf dem Schulgelände. 

 

p) Für Personen, die über eine den Anforderungen des § 22 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG) entsprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihnen vollstän-

dig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit einem in der Eu-

ropäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügen, und für Genesene besteht ebenfalls kein Zu-

trittsverbot ohne einen Negativ-Test.  

 

q) Der Bedarf an Selbsttests für die jeweilige Schule ergibt sich aus der Zahl der Schülerinnen und 

Schüler, der Lehrkräfte und der Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Basis 

von zwei Tests pro Person und Woche. Die Auslieferung ist zunächst auf einen Zeitraum von fünf 

Wochen ausgerichtet (15. bis 19. Kalenderwoche). Die zur Verfügung gestellten Tests stellen 

den Bedarf sicher und müssen von den Schulen für die fünf Wochen entsprechend eingeteilt 

werden. Die Auslieferung erfolgt in Paketen zu je 250 Tests. Zur Schonung der Finanzen und 

Ressourcen werden in den fünf Wochen die Zulieferungen angepasst. Das beinhaltet, dass ggf. 

keine oder eine unterschiedliche Zahl von Paketen in den fünf Wochen an die jeweilige Schule 

geliefert werden. Eine Nachbestellung beim Landeslogistikzentrum Niedersachsen ist nicht mög-

lich. Abhängig von der Marktlage können unterschiedliche Selbsttests von verschiedenen Her-

stellern in den nächsten Wochen an die Schulen geliefert werden. Die Anwendung der verschie-

denen Selbsttests ist den jeweils beigefügten Beschreibungen zu entnehmen.  

 

Den Schulen in freier Trägerschaft wird empfohlen, sich an diesen Weisungen zu orientieren. 
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3. Untersagung von Schulfahrten für Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft 

 

Schulfahrten sind mit Ausnahme von unterrichtsbedingten, eintägigen Fahrten zu außerschulischen 

Lernorten untersagt. Schulfahrten in diesem Sinne sind Schulveranstaltungen, die mit Fahrtzielen au-

ßerhalb des Schulstandortes verbunden sind, mit denen definierte Bildungs- und Erziehungsziele ver-

folgt werden; dazu zählen auch Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte.  

 
 
 
Diese Rundverfügung 19 / 2021 ersetzt die Rundverfügungen des Regionalen Landesamtes 

für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück 15 / 2021 vom 9. April 2021 und 16/ 2021 vom 15. 

April 2021. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige schulfachliche Dezernentin oder Ih-

ren zuständigen schulfachlichen Dezernenten oder an die für Sie zuständige Servicestelle im zustän-

digen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrage 
 
(Diese Rundverfügung wurde elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift.) 
 


